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innerhalb 14 Tagen an den x . t . Billetier
Rathsherrn Hegeler zu bezahlen , und ist zur
Hebung dieser Gelder der Mittewochen und
Sonnabend Vormittags von 8 bis 12 Uhr in
dessen Hause an der Achtern straße hieselbft fest¬
gesetzt . Wegen der übrigen drey Quartale

der diesjährigen Beyträge ist bestimmt , daß
das zweyte im Julius , das dritte auf Mi¬
chaelis , und das vierte gegen Weihnachten zu
bezahlen ist.

17 ) Ncgierungs - Bekanntmachung
vom 6tenZuny 182z . , xubl . «misten
ejus 6.

Seine Herzogliche DurchlauchtNeutralitLtim

haben vermöge höchsten Cabinets - Rescripts ^ ^ .̂ ^
vom i7ten v . M . zu befehlen gnädigst gern - Spanien,
het : daß , den Grundsätzen der Neutralität
gemäß , wahrend der Dauer des zwischen Frank¬
reich und Spanien ausgebrochenen Krieges , in
keinem Hafen und an keinem Theile der Kü¬
sten des Herzogthums Oldenburg und der Erb¬
herrschaft Jever irgend eine Ausrüstung , mit
Markbriefen einer der kriegführenden Mächte
versehener Fahrzeuge , die unter Französischer
oder Spanischer Flagge als Kaper zu fahren

bestimmt sind , weder den hiesigen Landes - Un-
terthanen noch Fremden gestattet , und den an¬
derswo ausgerüsteten Kapern das Einlaufen
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